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[bookmark: _Toc166776016]Überarbeitetes MTD-Gesetz endlich in Begutachtung
Die Novelle des MTD-Gesetzes ging am 15.05.2024 in Begutachtung, wobei Stellungnahmen bis zum 29.05.2024 eingereicht werden können. Im Rahmen des vorparlamentarischen Begutachtungsverfahrens können alle interessierten Stakeholder (Unternehmen, Verbände, Interessensgemeinschaften, Privatpersonen, NGOs) ihre Stellungnahmen zum Gesetzestext einbringen. Die eingebrachten Stellungnahmen sind öffentlich auf der Parlamentswebsite einsehbar und können darüber hinaus unterstützt werden. Eine große Anzahl eingebrachter Stellungnahmen erhöht den Druck auf den Gesetzgeber, den Gesetzesentwurf ggf. zu adaptieren und anzupassen. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den aktuellen Stand der MTD-Gesetzesnovelle. Weiters erhalten Sie Informationen darüber, wie Sie sich im Begutachtungsverfahren einbringen können, sowie Informationen zum vorparlamentarischen Begutachtungsverfahren selbst. Darüber hinaus finden Sie in diesem Schreiben die zentralen Forderungen von MTD-Austria im Namen der sieben Interessenvertretungen der MTD-Berufe biomed austria, Verband der Diaetologen Österreichs, Ergotherapie Austria, logopädieaustria, orthoptik austria, Physio Austria und rtaustria, sowie Vorschläge für Formulierungen und Textbausteine für Ihre eigene Stellungnahme.
[bookmark: _Toc166776017]Status Quo Novellierung des MTD-Gesetzes
Der Dachverband und die sieben MTD-Berufsverbände waren in den vergangenen drei Jahren durch intensive und zahlreiche Verhandlungsrunden in die Überarbeitung des MTD-Gesetzes eingebunden. Der Fokus von MTD-Austria und den Berufsverbänden war in sämtlichen Gesprächen klar: die Sicherstellung der Patient:innensicherheit und der hochqualitativen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, sowie die Schaffung von Rechtssicherheit für die MTD-Berufsangehörigen für eine attraktive Berufsausübung. 

Die Forderungen und Anregungen der Berufsverbände wurden so weit übernommen, dass die nun zur Begutachtung gelangte Version als das Ergebnis des geschlossenen Einsatzes überwiegend – nicht ausschließlich – als positiv bewertet wird. MTD-Austria begrüßt es, wenn der nun vorliegende Gesetzesentwurf noch in dieser Legislaturperiode beschlossen wird. 
Dennoch besteht in einigen Aspekten weiterhin Verbesserungspotenzial, und wir werden unsere Forderungen im Rahmen des Begutachtungsverfahrens nochmals vorbringen. Nach Abschluss der Begutachtung freuen wir uns, an weiterführenden Gesprächen teilzunehmen, um ebendiese Forderungen zu diskutieren.
[bookmark: _Toc166776018]Aufruf zur Beteiligung
Um den Druck für die weitere Ausarbeitung des Gesetzes zu erhöhen, ist Ihre zahlreiche Mitwirkung am Begutachtungsverfahren besonders wichtig, Damit können wir noch mehr Potenzial aus einer guten Grundlage holen. Unterstützen Sie daher unsere Handlungsempfehlungen an die Politik gerne mit den bereitgestellten Formulierungen und bringen Sie ihre eigene Stellungnahme auf der Parlamentswebsite ein. Die Begutachtung ist laut dem Begleitschreiben zum eingebrachten Gesetzesentwurf zwischen 15.05.2024 und 29.05.2024 möglich. 

Ihre Beteiligung ist auf verschiedene Arten möglich: 
· Sie geben eine eigene Stellungnahme mit den von Ihnen ausgewählten Textbausteinen zu den Forderungen ab. Diese finden Sie im Kapitel „So können Sie sich beteiligen (Formulierungsvorschläge für die Stellungnahme)“. Stellungnahmen sind per E-Mail unter dem normierten Betreff „MTDG“ an barbara.lunzer@gesundheitsministerium.gv.at zu übermitteln. Es wird ersucht, eine allfällige Stellungnahme zum Entwurf des MTD-Gesetzes 2024 auch dem Präsidium des Nationalrats über die Internetseite MTD-Gesetz 2024 – MTDG (343/ME) | Parlament Österreich zur Verfügung zu stellen. Wählen Sie hierfür das Formular für Privatpersonen aus.
· Sie bringen eine eigens formulierte Stellungnahme ohne Textbausteine ein. Stellungnahmen sind per E-Mail unter dem normierten Betreff „MTDG“ an barbara.lunzer@gesundheitsministerium.gv.at zu übermitteln. Es wird ersucht, eine allfällige Stellungnahme zum Entwurf des MTD-Gesetzes 2024 auch dem Präsidium des Nationalrats über die Internetseite MTD-Gesetz 2024 – MTDG (343/ME) | Parlament Österreich zur Verfügung zu stellen. Wählen Sie hierfür das Formular für Privatpersonen aus.
· Sie unterstützen die allgemeine Stellungnahme von MTD-Austria und die Stellungnahme Ihres Berufsverbandes. Das bedeutet, dass Sie, ohne selbst eine Stellungnahme zu verfassen, die veröffentlichten Stellungnahmen anderer unterstützen können. Das schafft ein Stimmungsbild und verdeutlicht, wie wichtig die Forderungen in der Stellungnahme sind. (Anleitung für Unterstützung bereits abgegebener Stellungnahmen unter MTD-Gesetz 2024 – MTDG (343/ME) | Parlament Österreich).
· Sie können selbstverständlich auch Ihre eigene Stellungnahme einbringen und gleichzeitig die Stellungnahme von MTD-Austria und die Stellungnahme Ihres Berufsverbandes unterstützen (siehe Anleitungen oben). Dies wäre sogar der Idealfall. 

Je mehr Berufsangehörige zum Gesetzesentwurf Stellung nehmen und je öfter eine Forderung in den Stellungnahmen vorkommt, umso sichtbarer wird ihre Notwendigkeit. Je mehr Stellungnahmen dieselbe Forderung enthalten, umso größer ist die Chance, dass diese vom Ministerium in den weiterführenden Diskussionen eingebracht wird. Damit erhöht sich auch die Chance, dass die Forderung in den vorliegenden Gesetzesentwurf Eingang findet. 

Information zu den spezifischen Änderungen in Ihrem Berufsbild erhalten Sie bei Ihrem Berufsverband. 

· biomed austria, Österreichischer Berufsverband der Biomedizinischen AnalytikerInnen
· Diaetologen, Verband der Diaetologen Österreichs
· Ergotherapie Austria, Bundesverband der ErgotherapeutInnen Österreichs
· logopädieaustria, Berufsverband der Österreichischen LogopädInnen
· orthoptik austria, Verband der OrthoptistInnen Österreichs
· Physio Austria, Bundesverband der PhysiotherapeutInnen Österreichs
· rtaustria, Berufsfachverband für Radiologietechnologie Österreich

Ihr Berufsverband wird ebenso eine Stellungnahme einbringen. Wenn dies geschehen ist, informiert Sie Ihr Berufsverband darüber.
[bookmark: _Toc166776019]Unsere Forderungen
Politik sowie Interessenvertretung ist auch immer die Kunst des Machbaren. Es fanden zahlreiche Gespräche und Verhandlungen mit Vertreter:innen der Gesundheitspolitik auf Bundes- und Landesebene, sowie mit den Regierungs- und Oppositionsparteien statt. Nachfolgende Themen bieten aus Sicht von MTD-Austria noch mehr Potenzial für eine Berufsausübung im Sinne der optimalen Gesundheitsversorgung aller in Österreich lebender Menschen.

· Anordnung/Zuweisung – Klarstellung der Begrifflichkeiten, Gewährleistung des niederschwelligen Therapiezugangs bei „Anordnung“ und Sicherstellung der Kostentragung bei „Zuweisung“
Die grundsätzliche geschaffene, neue Möglichkeit der Zuweisung ist begrüßenswert. Diese deckt sich inhaltlich mit der bereits jetzt möglichen „Generalanordnung“.
 
Um die neu eingeführten Begrifflichkeiten (Anordnung/Zuweisung) zu erklären und Klarheit über den Kernbereich des Berufsbilds (konkrete Tätigkeiten) zu schaffen, sollte eine Interpretationsanleitung für Berufsangehörige und Patient:innen geschaffen werden. Dies ist im Psychotherapiegesetz (PthG 2024) ausgezeichnet dargestellt.
 
Es braucht darüber hinaus eine Erläuterung bzw. Interpretationsanleitung für Rechtsanwender:innen, um die neu eingeführten Begrifflichkeiten zu erklären und Klarheit über den Kernbereich des Berufsbilds zu schaffen. Darüber hinaus sollte in Bezug auf die neue Begrifflichkeit der „Zuweisung“ der Konnex zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz gegeben sein, um eine reibungslose Abrechnung mit bzw. Kostenerstattung durch die Sozialversicherungsträger zu gewährleisten.
 
Zum Begriff der Anordnung: hier muss gewährleistet sein, dass nicht bei jeder kleinsten Änderung der Auswahl des zB. Therapiemittels der/die Patient:in zurück zum/r Verordner:in muss. Es stellt sich die Frage, wie konkret Ärzt:innen die den MTD-Berufen zur Verfügung stehenden Maßnahmen im Detail kennen. Therapieverläufe können von Sitzung zu Sitzung den Wechsel einer Maßnahme erforderlich machen. Dafür jedes Mal den/die Ärzt:in beiziehen zu müssen halten wir für die vorhandenen Ressourcen strapazierend und schlichtweg nicht erforderlich. Die Methodenwahl soll in der Hand der MTD-Berufe bleiben. Es sollte das AKV Prinzip gelten (Ausbildung-Kompetenz-Verantwortung in einer Hand). Ein akademisch ausgebildeter Gesundheitsberuf weiß, welche Methode und Maßnahme zu setzen sind. Grundsätzlich jedoch spricht nichts dagegen, eine Konkretisierung der Anordnung zu ermöglichen - jedoch sollte die letzte Entscheidung, da auch die Durchführung in der Verantwortung bei den MTD-Berufen liegt, dort verortet sein und sowohl Berufsangehörigen als auch Patient:innen unnötige Wege und den Ärzt:innen unnötiger Aufwand erspart werden. Dies bedingt selbstverständlich, dass bei Unklarheiten, Kontraindikationen, Red Flags etc., der/die Verordner:in kontaktiert und Rücksprache gehalten wird.

· MTD-CPD Zertifikat – Anerkennung als Nachweis der Fortbildungsverpflichtung
Die Anerkennung von Fortbildungen mit den vom MTD-Beirat erarbeiteten Standards muss weiterhin durch Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums gegeben sein. Mit einer Verordnungsermächtigung kann die Regierung Verordnungen erlassen, ohne das Parlament zu befragen. Das MTD-CPD Zertifikat sollte zur Qualitätssicherung verbindlich im Gesetz verankert werden.

· Stärkung des MTD-Beirats als beratendes Organ des Ministeriums 
Die zeitgemäße und hochwertige Qualität der Versorgung von Patient:innen wird durch die gesetzlich geregelte Einbindung des MTD-Beirats sichergestellt. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, die Ausformulierung bezüglich der Aufgaben und Kompetenzen des Beirats zu konkretisieren.

· Spezialisierung – weiterführende Qualifikation zur Befugniserweiterung
Die Möglichkeit für Spezialisierung wird im neuen Gesetz vorgesehen. Diese sollten – internationalem Vorbild entsprechend – mit weiterführender Qualifikation zu einer Befugniserweiterung führen.

· Durchgehende Möglichkeit zur Akademisierung – öffentlich finanzierte Masterstudiengänge
MTD-Austria setzt sich für öffentlich finanzierte Masterstudiengänge ein. Dies soll einerseits allen Berufsangehörigen, unabhängig von den persönlichen, finanziellen Mitteln, ein weiterführendes Studium bis hin zum Doktorat ermöglichen und andererseits eine hochspezialisierte Versorgung für Patient*innen bieten. Dies ist im Sinne der europäischen Entwicklung.
[bookmark: _Toc166776020]So können Sie sich beteiligen (Formulierungsvorschläge für die Stellungnahme)
Anwendungshilfe: Nachfolgend finden Sie Formulierungen und Textbausteine, die Sie für Ihre Stellungnahme verwenden können. Bitte beachten Sie weitere Informationen zur Stellungnahme Ihres Berufsverbands auf der entsprechenden Website. 
Sie können Ihre Stellungnahme wie folgt strukturieren: 
· Betreff mit Namen des Gesetzes übernehmen
· Passen Sie den Einleitungstext an Ihren jeweiligen Berufsverband an.
· Fahren Sie mit den durchnummerierten Forderungen fort - exemplarisch: 1. Überschrift der Forderung: Berufsbild (1. Hauptstück, 1. – 7. Abschnitt, §§1 – 24)
· Übernehmen Sie den Einleitungssatz
· Wählen Sie aus den Textbausteinen eine Formulierung pro Forderung aus
· Fahren Sie so bis Forderung Nummer 6 fort
· Schließen Sie mit dem Schlussteil, angepasst an Ihren jeweiligen Berufsverband

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über die gehobenen medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Gesundheitsberufe (MTD-Gesetz 2024 – MTDG)
GZ: 2024-0.191.454

Einleitung: 

Ich bedanke mich/ Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum MTD-Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu dürfen. Ich habe/ Wir haben den Gesetzesentwurf mit großem Interesse zur Kenntnis genommen und möchte/ möchten folgend auf einige für unseren Verband zentrale Aspekte genauer eingehen. KURZINFO ÜBER EIGENEN BERUFSVERBAND EINFÜGEN.

Das Regierungsprogramm der Bundesregierung 2020-2024 sieht im Kapitel „Gesundheit“ u.a. die „Attraktivierung der im Gesundheitsbereich tätigen Berufsgruppen“ vor. Ebenso die Stärkung und Aufwertung der nichtärztlichen Gesundheitsberufe wie auch unter Bezugnahme auf diese Zielsetzung die Erweiterung der Kompetenzen und Ermöglichung von effizienten wie auch qualitätsgesicherten Versorgungsabläufen. 
In dem Zusammenhang sind die Gesetzesnovelle und ihre Umsetzung noch in dieser Legislaturperiode notwendig. Folgende Forderungen müssen daher unbedingt beachtet werden.

Forderungen:

1. Berufsbild (1. Hauptstück, 1. – 7. Abschnitt, §§1 – 24) 
Bitte wenden Sie sich an Ihren Berufsverband, um die spezifischen Forderungen zum aktualisierten Berufsbild zu erhalten. 

Um die neu eingeführten Begrifflichkeiten (Anordnung/Zuweisung) zu erklären und Klarheit über den Kernbereich des Berufsbilds (konkrete Tätigkeiten) zu schaffen, sollte außerdem eine Interpretationsanleitung für Berufsangehörige und Patient:innen geschaffen werden. Dies ist im Psychotherapiegesetz 2024 (PthG 2024) ausgezeichnet dargestellt. 

Es braucht darüber hinaus eine Erläuterung bzw. Interpretationsanleitung für Rechtsanwender:innen, um die neu eingeführten Begrifflichkeiten zu erklären und Klarheit über den Kernbereich des Berufsbilds zu schaffen. 

2. Anordnung/Zuweisung – Klarstellung der Begrifflichkeiten, Gewährleistung des niederschwelligen Therapiezugangs bei „Anordnung“ und Sicherstellung der Kostentragung bei „Zuweisung“ (§§ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 und 33) 

Einleitungssatz: Die grundsätzlich neu geschaffene Möglichkeit der Zuweisung ist begrüßenswert. Diese deckt sich inhaltlich mit der bereits jetzt möglichen „Generalanordnung“. Dennoch müssen die neu eingeführten Begrifflichkeiten erklärt werden, um eine rechtssichere Interpretation zu gewährleisten. Der enge Begriff der Anordnung darf nicht dem Zugang der Patient:innen zur Therapie im Weg stehen.
  
Ergänzen Sie mit einem der nachfolgenden Textbausteine oder fügen Sie Ihre eigene Formulierung ein.

Textbaustein 1: Das Gesetz enthält die neu eingeführten Begrifflichkeiten „Anordnung“ und „Zuweisung“ im Kontext der Berufsbilder. Diese müssen für die praktische Anwendung erklärt werden. Klarheit über den Kernbereich des Berufsbilds (konkrete Tätigkeiten) muss gegeben sein. Um dies zu gewährleisten, sollte eine Interpretationsanleitung für Berufsangehörige und Patient:innen geschaffen werden. Dies ist im Psychotherapiegesetz (PthG 2024) ausgezeichnet dargestellt.

Textbaustein 2: Rechtsanwender:innen benötigen Erläuterungen und Anleitungen für die neu eingeführten Begrifflichkeiten von „Zuweisung“ und „konkrete Anordnung“. Darüber hinaus sollte in Bezug auf die neue Begrifflichkeit der „Zuweisung“ der Konnex zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz gegeben sein, um eine reibungslose Abrechnung mit bzw. Kostenerstattung durch die Sozialversicherungsträger zu gewährleisten.

Textbaustein 3: Die Anordnung hält das „ob” und das „wie” der Behandlung fest. Dabei muss gewährleistet sein, dass nicht bei jeder kleinen Änderung der Auswahl des zB. Therapiemittels der/die Patient:in zurück zum Arzt/zur Ärztin muss. Therapieverläufe können von Sitzung zu Sitzung den Wechsel einer Maßnahme erforderlich machen. Dafür jedes Mal den/die Ärzt:in beiziehen zu müssen strapaziert die vorhandenen Ressourcen und steht dem Patient:innenwohl im Weg. Die Methodenwahl muss in der Hand der MTD-Berufe bleiben. Es sollte das „AKV-Prinzip“ gelten (Ausbildung-Kompetenz-Verantwortung in einer Hand). Ein akademisch ausgebildeter Gesundheitsberufsangehöriger weiß, welche Methoden und Maßnahmen zu setzen sind – das Gesetz wertet die Berufe dahingehend nun auch auf. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, eine Konkretisierung der Anordnung zu ermöglichen - jedoch sollte die letzte Entscheidung, da auch die Durchführung in der Verantwortung bei den MTD-Berufen liegt, dort verortet sein und sowohl Berufsangehörigen als auch Patient:innen unnötige Wege, sowie Ärzt:innen unnötiger Aufwand erspart werden.

Textbaustein 4: 
Die Möglichkeit der Zuweisung ist ein begrüßenswerter Schritt. Dennoch muss der Konnex zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz gegeben sein, um eine reibungslose Abrechnung mit bzw. Kostenerstattung durch die Sozialversicherungsträger zu gewährleisten. Die Erläuternden Bemerkungen erwähnen, dass „allfällige sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen” gegebenenfalls abzuklären seien. Dies kann nicht im Sinne der Rechtsanwender:innen sein, die Abklärung muss konkret ausformuliert werden.

Textbaustein 5: 
Die interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit ist sehr zu begrüßen. Diese muss aber auf Augenhöhe geschehen. Dennoch stellt sich die Frage, wie konkret Ärzt:innen die den MTD-Berufen zur Verfügung stehenden Maßnahmen im Detail kennen. Durch die enge Auslegung der Anordnung laufen Patient:innen Gefahr, bei jeder kleinsten Änderung der Auswahl des Therapiemittels beispielsweise einen erneuten Weg zum behandelnden Arzt/zur behandelnden Ärztin zu machen, um die Verordnung zu aktualisieren. Therapieverläufe können von Sitzung zu Sitzung den Wechsel einer Maßnahme erforderlich machen. Dies ist besonders für ältere Personen untragbar, auf deren Gesundheitszustand jederzeit eingegangen werden muss.

Textbaustein 6: Die Formulierung „konkrete“ ärztliche oder zahnärztliche Anordnung und „allgemeine“ Zuweisung wird weder im Gesetz noch in den Erläuternden Bemerkungen erklärt. Zur Rechtssicherheit ist eine Interpretationshilfe wie im Psychotherapiegesetz (PthG 2024) notwendig.

Textbaustein 7: Das Gesetz enthält besonders in §§ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 und 33 unnötige Unschärfen. Die Erläuternden Bemerkungen erwähnen, dass „allfällige sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen gegebenenfalls abzuklären” seien. Worauf bezieht sich „gegebenenfalls“, und wann und von wem wird entschieden, dass die betreffende Gegebenheit eintritt? Ebenso unklar ist, mit welchem formalen Akt die Abklärung abgeschlossen wird.

Textbaustein 8: Die Formulierung „konkrete“ ärztliche oder zahnärztliche Anordnung gibt der MTD-Maßnahme einen vom Arzt/von der Ärztin festgesetzten Rahmen. Die Erläuternden Bemerkungen bzgl. §§ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 und 33 eröffnen dann folgendes: “MTD-Berufsangehörige haben sich grundsätzlich an die Vorgabe der ärztlichen bzw. zahnärztlichen Anordnung zu halten, allerdings erfordern unklare, widersprüchliche oder aus Sicht des/der MTD-Berufsangehörigen falsche Anordnungen eine Rückkoppelung mit dem/der anordnenden Ärzt:in bzw. Zahnärzt:in.” Das bringt Berufsangehörige in die Lage, dass jede Abweichung der Anordnung eigenmächtig und nicht durch das Gesetz abgedeckt wäre, und eine Maßnahme damit nicht durchzuführen wäre. Ein akademisch ausgebildeter Gesundheitsberufsangehöriger weiß, welche Methoden und Maßnahmen zu setzen sind – das Gesetz wertet die Berufe dahingehend nun auch auf. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, eine Konkretisierung der Anordnung zu ermöglichen - jedoch sollte die letzte Entscheidung, da auch die Durchführung in der Verantwortung bei den MTD-Berufen liegt, dort verortet sein und sowohl Berufsangehörigen als auch Patient:innen unnötige Wege, sowie Ärzt:innen unnötiger Aufwand erspart werden. Für Patient:innen stellt dies eine ärgerliche Belastung dar und widerspricht dem Anspruch des Gesetzes, Zusammenarbeit auf Augenhöhe gewährleisten zu wollen.
 
3. MTD-CPD Zertifikat – Anerkennung als Nachweis der Fortbildungsverpflichtung (2. Hauptstück, 2. Abschnitt, §38)

Einleitungssatz: Die Anerkennung von Fortbildungen mit den vom MTD-Beirat erarbeiteten Standards muss weiterhin durch Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums gegeben sein. Das MTD-CPD Zertifikat sollte zur Qualitätssicherung verbindlich im Gesetz verankert werden.

Ergänzen Sie mit einem der nachfolgenden Textbausteine oder fügen Sie Ihre eigene Formulierung ein.

Textbaustein 1: Der vorliegende Gesetzesentwurf muss die Anerkennung von Fortbildungen mit den vom MTD-Beirat erarbeiteten Standards durch Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums, wie bereits im aktuellen Gesetz unter §11d (3) festgehalten, verankern.  Dies gewährleistet die adäquate Reaktion auf ein dynamisches Umfeld, und somit die Rechtssicherheit für die Berufsangehörigen.

Textbaustein 2: Im aktuellen MTD-Gesetz ist die Anerkennung von Fortbildungen „unter Bedachtnahme auf die vom MTD-Beirat erarbeiteten Standards“ durch eine Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums über entsprechende Richtlinien in §11d (3) verankert. Die Streichung dieser Verordnungsermächtigung in der MTD-Gesetzesnovelle trägt nicht zur Qualitätssicherung der Fortbildungen bei. Deshalb plädieren wir dafür, eine Verordnungsermächtigung des Ministeriums über Richtlinien zu entsprechenden, vom MTD-Beirat erarbeiteten, Standards bei der Anerkennung von Fortbildungen in der Novelle beizubehalten. 

Textbaustein 3: Die Erläuterungen zur MTD-Gesetzesnovelle zu §38 weisen darauf hin, dass im Entwurf „entsprechend der geltenden Rechtslage keine näheren Vorschriften über die Art und Form der Fortbildungen festgelegt“ wird. Dies entspricht einer Aufweichung der Fortbildungsverpflichtung, die nicht zur Qualitätssicherung der Fortbildungen für MTD-Berufstätige beitragen. Deshalb fordern wir, die Verordnungsermächtigung für das entsprechende Ministerium, gemäß der aktuellen Fassung des Gesetzes, in der Novelle beizubehalten. Das Ministerium soll weiterhin durch Verordnung „Richtlinien über die Anerkennung von Fortbildungen unter Bedachtnahme auf die vom MTD-Beirat erarbeiteten Standards erlassen können“. 

Textbaustein 4: Im Sinne der Qualitätssicherung von Fortbildungen und zur Erarbeitung von Standards für die Anerkennung von Fortbildungen ist die Verordnungsermächtigung des entsprechenden Ministeriums unabdinglich. Der MTD-Beirat muss für die Erarbeitung der Standards herangezogen werden. Das MTD-CPD Zertifikat sollte dafür zur Qualitätssicherung verbindlich im Gesetz verankert werden.

Textbaustein 5: Eine klare Definition von Fort- und Weiterbildung, analog zum Psychotherapiegesetz §§ 20, 21 ist auch für das MTD-Gesetz notwendig. Eine umfassendere Definition ist ebenfalls im Sinne des Gesundheitsqualitätsgesetzes wichtig, und notwendig für die Abgrenzung zu anderen sogenannten Anbietern außerhalb der Berufsbilder.

Textbaustein 6: Das MTD-Continuing Professional Development (CPD) Zertifikat sollte zur Qualitätssicherung verbindlich im Gesetz verankert werden. Qualitativ hochwertige Behandlung muss der hohen Dynamik im Gesundheitswesen und dem jeweils aktuellen Stand der Wissenschaft gerecht werden. Innerhalb eines immer unübersichtlicher werdenden Gesundheitsmarkts, in dem auch rein gewerbliche Anbieter:innen Zulauf finden, brauchen Patient:innen und Berufsangehörige Rechtssicherheit bei der Qualitätskontrolle. Das Prinzip des Continuing Professional Development dient der Sichtbarmachung dieses Qualitätsunterschieds. 

Textbaustein 7: Qualität muss im Fokus der Ausübung von Gesundheitsberufen stehen. Im Sinne der Fortbildungspflicht der MTD-Berufsangehörigen darf es hier zu keiner Aufweichung kommen. Die Erläuterungen zur MTD-Gesetzesnovelle bezüglich §38 weisen darauf hin, dass im Entwurf „entsprechend der geltenden Rechtslage keine näheren Vorschriften über die Art und Form der Fortbildungen festgelegt“ werden. Das MTD-Continuing Professional Development (CPD) Zertifikat sollte daher als Nachweis gesetzlich festgeschrieben werden, um sowohl für Patient:innen als auch für Berufsangehörige Rechtssicherheit zu garantieren.

Textbaustein 8: Die Begriffe Fortbildung und Weiterbildung müssen in den Begriffsbestimmungen definiert, und sollen ähnlich wie in der Novelle des Psychotherapiegesetzes §§20, 21 formuliert werden. Das garantiert rechtliche Sicherheit für die Berechtigung zum Führen der Weiterbildung in Klammer als Zusatzbezeichnung nach der Berufsbezeichnung.


4. Stärkung des MTD-Beirats als beratendes Organ des Ministeriums (2. Hauptstück, 5. Abschnitt, §54)

Einleitungssatz: Die zeitgemäße und hochwertige Qualität der Versorgung von Patient:innen kann nur durch die gesetzlich geregelte Einbindung und Konkretisierung des MTD-Beirats sichergestellt werden.

Ergänzen Sie mit einem der nachfolgenden Textbausteine oder fügen Sie Ihre eigene Formulierung ein.

Textbaustein 1: Die zeitgemäße und hochwertige Qualität der Versorgung von Patient:innen wird durch die gesetzlich geregelte Einbindung des MTD-Beirats gemäß seinen Kompetenzen sichergestellt. Daher ist die Ausformulierung bezüglich der Aufgaben und Kompetenzen des Beirats in der Novelle zu konkretisieren.

Textbaustein 2: Dem MTD-Beirat sollte eine gesetzlich festgelegte, kompetente Rolle zustehen. Mangels einer gesetzlich anerkannten Interessenvertretung der MTD-Berufe soll der Beirat als Expertengremium mit dem notwendigen Fachwissen zur inhaltlich-fachlichen Beratung und Unterstützung des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministeriums insbesondere in Aus-, Fort- und Weiterbildungsangelegenheiten sowie in Angelegenheiten der Qualitätssicherung zur Verfügung stehen.

Textbaustein 3: Eine analoge Regelung zum Entwurf über die Novellierung des Psychotherapiegesetzes – §20 in Verbindung mit §56ff, §57 (1) sowie §21 (6) zur Qualitätssicherung der Fortbildung und sonstiger beruflicher Angelegenheiten ist notwendig und soll durch einen starken MTD-Beirat gewährleistet werden. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur Wahrung der Patient:innensicherheit. Die Wahrung der Standards muss durch eine konkrete Ausformulierung zu den Aufgaben und Kompetenzen des Beirats ist im MTD-Gesetz geschehen.

Textbaustein 4: Der aktuelle Entwurf der Gesetzesnovelle stärkt den MTD-Beirat nicht in dem Maße, in welchem es für die zeitgemäße und hochwertige Qualität der Versorgung von Patient:innen notwendig wäre. Nur durch eine gesetzlich geregelte Einbindung des MTD-Beirats und eine entsprechende Ausformulierung seiner Aufgaben und Kompetenzen kann ein wesentlicher Beitrag zur Wahrung der Patient:innensicherheit geleistet werden. 

Textbaustein 5: Der MTD-Beirat wird in der Novelle in seiner Kompetenz und seinen Aufgaben nicht weiterentwickelt. Obwohl ihm per Gesetz Aufgaben wie die “Beratung in fachlichen Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes” und “die Erarbeitung von Standards für die Anerkennung von Fortbildungen” zukommt, spiegelt sich seine Relevanz nicht in der Ausformulierung seiner Zuständigkeiten wider. Eine konkrete Beschreibung, analog zum Psychotherapiegesetz (PthG 2024), muss für die rechtliche Absicherung seines Aufgabenbereichs vorgenommen werden. 

Textbaustein 6: Dem MTD-Beirat kommen wesentliche Aufgaben zu, wie etwa die Erarbeitung von Standards für die Anerkennung der Fortbildungen. Für MTD-Berufsangehörige ein wichtiger Punkt, da sie einer Fortbildungspflicht unterworfen sind, um ihren Patient:innen eine hochqualitative Versorgung bieten zu können. Es ist daher notwendig, auch den MTD-Beirat gesetzlich weiterzuentwickeln, um Rechtssicherheit für Berufsangehörige beim Thema Fortbildung zu garantieren. 

Textbaustein 7: Der MTD-Beirat liefert fachliche Beratung zum Bundesgesetz und die Unterstützung des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministeriums.  Dennoch bleiben diese Aufgaben kaum definiert, und sind für die zeitgemäße und hochwertige Qualität der Versorgung von Patient:innen nicht ausreichend. Die gesetzlich geregelte Einbindung des MTD-Beirats muss festgelegt werden, um die rechtliche Sicherheit bei Fortbildungsthemen und beruflichen Angelegenheiten von immerhin sieben bedeutenden Berufsgruppen im Gesundheitssystem zu garantieren. 

Textbaustein 8: Der MTD-Beirat soll eine gesetzlich festgelegte, kompetente Rolle erhalten. Die MTD-Berufe haben trotz ihrer Relevanz für das österreichische Gesundheitssystem keine gesetzlich anerkannte Interessenvertretung. Daher sollten Kompetenzen und Aufgaben des Beirats besonders sorgfältig ausformuliert werden, um die Verpflichtungen, die die Berufsgruppen erfüllen müssen, abzubilden. 

5. Spezialisierung – weiterführende Qualifikation zur Befugniserweiterung (2. Hauptstück, 3. Abschnitt, §43)

Einleitungssatz: Eine fachliche Spezialisierung soll durch die einhergehende weiterführende Qualifikation zu einer Befugniserweiterung des Berufsbildes führen.

Ergänzen Sie mit einem der nachfolgenden Textbausteine oder fügen Sie Ihre eigene Formulierung ein.

Textbaustein 1: Das Gesundheitssystem leidet unter einer sich zuspitzenden Versorgungslage. Als Berufsangehörige wollen wir unseren Patient:innen immer die beste Behandlung ermöglichen. Dazu ist ein rechtlich abgesichertes Handeln unerlässlich. Die Ausbildungen an den Fachhochschulen werden öffentlich finanziert, es ist daher nicht nachvollziehbar, warum Patient:innen die Behandlung auf Basis der Spezialisierungen vorenthalten werden sollte. Um diesem Problem entgegenzutreten und den Vorhaben aus dem Regierungsübereinkommen Rechnung zu tragen, müssen Gesundheitsberufe attraktiviert werden. 
Das bedeutet, dass mit einer Spezialisierung auch eine Befugniserweiterung einhergehen sollte. Dies schafft Anreize und rechtlich abgesicherte Chancen auf weitere Karrieremodelle. Es ist daher notwendig, dass bei §43 zu den Spezialisierungen von einer „Kann-Bestimmung“ abgesehen wird, und diese per Gesetz verbindlich (zu einer „Muss-Bestimmung“) wird.

Textbaustein 2: Das Ziel von Spezialisierungen ist primär eine verbesserte Versorgung von Patient:innen und Klient:innen mit MTD-Leistungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus trägt diese Maßnahme auch zur Attraktivierung von Gesundheitsberufen bei, die nach wie vor zu einem sehr hohen Prozentsatz von Frauen ausgeübt werden. 
Das Gesundheitssystem ist durch einen akuten Personalmangel betroffen, und die MTD-Berufe schaffen hier tagtäglich Abhilfe, indem sie ihre Patient:innen hochqualitativ betreuen. Um Rechtssicherheit für die Berufsangehörigen und für die Patient:innen weiterhin sicherzustellen, muss die Spezialisierung nach §43 als Anreiz verankert werden. Das schafft Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Berufsbild und bietet der österreichischen Bevölkerung eine hochqualitative Versorgung auf dem neuesten Stand.

Textbaustein 3: Den Angehörigen der Gesundheitsberufe müssen Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung geboten werden. Dazu ist es notwendig, dass Kenntnisse auch rechtlich abgesichert angewendet werden dürfen. Das kann nur mit einer Befugniserweiterung im Rahmen der Spezialisierungen geschehen. Daher muss diese Formulierung nach §43 verbindlich im Gesetzestext verankert und entsprechend formuliert werden. Dies macht die Berufe und den Standort Österreich wirtschaftlich attraktiver. Die berufliche Weiterentwicklung muss gegeben sein, um Patient:innen die beste Versorgung zu bieten und die Gesundheitsberufe für die nächsten Generationen als attraktive und erstrebenswerte Berufsperspektive zu verankern.

Textbaustein 4: Der aktuelle Entwurf des §43 sieht Fortbildungsmöglichkeiten vor, die im Umfang von mindestens 60 ECTS angeboten werden können. Im Sinne der Rechtssicherheit und kontinuierlichen Weiterbildungschancen für die Berufe müssen aber auch solche abgebildet sein, die weniger als 60 ECTS umfassen. Dies sind zum Beispiel der Zertifikatskurs Diabetesschulung/-beratung vom Verband der Diaetologen Österreichs. 

Textbaustein 5:  Die Befugniserweiterung im Rahmen der Spezialisierungen muss gesetzlich festgeschrieben werden. Daher muss diese Formulierung nach §43 verbindlich im Gesetzestext formuliert werden, und somit den Kompetenzbereich erweitern.

Textbaustein 6: Das Gesundheitssystem ist durch einen akuten Personalmangel betroffen, und MTD-Berufsangehörige tragen einen wichtigen Teil zur Lösung dieses Problems bei. Um Rechtssicherheit für Berufsangehörige, und für Patient:innen, sicherzustellen, muss die Befugniserweiterung mit der Spezialisierung nach §43 als Anreiz verankert werden. Dies attraktiviert den Beruf und bietet absehbare Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Berufsbild.

Textbaustein 7: Mit einer Spezialisierung soll auch eine Befugniserweiterung einhergehen. Diese Änderung schafft berufliche Anreize und rechtlich abgesicherte Chancen auf weitere Karrieremodelle. Es ist daher notwendig, dass bei §43 zu den Spezialisierungen von einer „Kann-Bestimmung“ abgesehen wird, und diese per Gesetz verbindlich (zu einer „Muss-Bestimmung“) wird.

Textbaustein 8: Als Berufsangehörige wollen wir unseren Patient:innen immer die beste Behandlung ermöglichen. Dazu ist ein rechtlich abgesicherter Handelsspielraum nötig. Die Behandlung auf Basis der Spezialisierungen darf ihnen daher nicht vorenthalten werden sollte. Es ist daher notwendig, dass bei §43 eine Befugniserweiterung ermöglicht wird. 


6. Durchgehende Möglichkeit zur Akademisierung – öffentlich finanzierte Masterstudiengänge (2. Hauptstück, 3. Abschnitt, §43)
 
Einleitungssatz: Öffentlich finanzierte Masterstudiengänge sollen für MTD-Berufsangehörige möglich sein. 

Ergänzen Sie mit einem der nachfolgenden Textbausteine oder fügen Sie Ihre eigene Formulierung ein.

Textbaustein 1: Berufsangehörige der MTD-Berufe leisten spezielle, über das durchschnittliche Maß hinausgehende Verantwortung für den Menschen. Dies sollte sich auch in ihrem Bildungsweg niederschlagen. Die weitere Professionalisierung der MTD-Berufe muss stattfinden – auch im Sinne der Bologna-Architektur der FH-Ausbildungen. Durch diese Reform sollen Höherqualifizierungsmöglichkeiten im tertiären Bereich eröffnet werden, und öffentlich finanzierte Masterstudiengänge für die MTD-Berufsangehörigen Realität werden.

Textbaustein 2: Ein Studium soll einerseits allen Berufsangehörigen, unabhängig von den persönlichen, finanziellen Mitteln, ein weiterführendes Studium bis hin zum Doktorat ermöglichen und andererseits eine hochspezialisierte Versorgung für Patient:innen bieten. Dies ist ganz im Sinne der europäischen Entwicklung. Österreich läuft Gefahr, Standortvorteile zu verlieren und kein attraktiver Platz für hervorragend ausgebildete Gesundheitsberufe zu sein.

Textbaustein 3: Das zuletzt veröffentliche Psychotherapie-Gesetz (§71c PthG) ermöglichte eine Änderung des Universitätsgesetzes, sodass den 41.0000 Berufsangehörigen ein öffentlich finanziertes Masterstudium ermöglicht werden kann. Diese Akademisierung muss ebenso MTD-Berufsangehörigen ermöglicht werden. Neben der Verpflichtung, sich durch Fortbildungen weiterzubilden, bleibt die durchgehende Akademisierung bisher verwehrt. Der Zugang zu Masterstudiengängen eröffnet Berufsangehörigen die Möglichkeit, in ihrem Feld eine wissenschaftliche Auszeichnung, wie bei so vielen anderen Gesundheitsberufe auch, zu erlangen.

Textbaustein 4: MTD-Berufsangehörige sollen ebenfalls die Chance haben, an Universitäten ihre wissenschaftliche Ausbildung zu absolvieren. Ein öffentlich finanzierter Zugang zu Masterstudiengängen ist daher für die Vereinheitlichung der Gesundheitsberufe wichtig und schafft Perspektiven für Berufsangehörige.

Textbaustein 5:  Höherqualifizierungsmöglichkeiten im tertiären Bereich sollen auch den MTD-Berufsangehörigen eröffnet werden, und somit öffentlich finanzierte Masterstudiengänge für die Berufe Realität werden.

Textbaustein 6: MTD-Berufsangehörige sollen, wie zuletzt durch das Psychotherapiegesetz (PthG 2024) für Psychotherapeut:innen ermöglicht, die Chance haben, ein öffentlich finanziertes Masterstudium zu absolvieren. Diese Möglichkeit bietet attraktive Berufschancen und eine weitere Professionalisierung der Fortbildungsmöglichkeiten.

Textbaustein 7:  Ein Studium, das öffentlich finanziert wird, ermöglicht allen Berufsangehörigen, unabhängig von den persönlichen, finanziellen Mitteln, eine weiterführende Ausbildung bis hin zum Doktorat. Das ergänzt die MTD-Berufe mit einer attraktiven Weiterbildungschance, und bietet hochspezialisierte Versorgung für Patient:innen.

Textbaustein 8: Ein öffentlich finanzierter Zugang zu Masterstudiengängen eröffnet Berufsangehörigen die Möglichkeit, in ihrem Feld eine wissenschaftliche Auszeichnung, wie bei so vielen anderen Gesundheitsberufe auch, zu erlangen. Denn Berufsangehörige der MTD-Berufe leisten spezielle, über das durchschnittliche Maß hinausgehende Verantwortung für den Menschen. Dies sollte sich auch in ihrem Bildungsweg niederschlagen.

Schluss-Formulierungen:

Ich bedanke mich/Wir bedanken uns dafür, im Rahmen des Begutachtungsprozesses der MTD-Gesetzesnovelle Stellung zu beziehen und ersuche/ersuchen um Berücksichtigung meiner/unserer Anliegen und Anregungen.

Ich hoffe/ Wir hoffen, unsere Bedenken hinsichtlich einzelner Aspekte der Gesetzesentwürfe zum Ausdruck gebracht zu haben und ersuchen Sie, diese zu berücksichtigen. 

Optional: 
NAME BERUFSVERBAND bedankt sich noch einmal für die Möglichkeit, Stellung zur MTD-Gesetzesnovelle zu beziehen. Wir erachten eine gute Gesprächsbasis und effiziente Kooperation mit politischen Entscheidungsträger:innen auf allen Ebenen für essenziell.
Falls weitere Informationen für die Diskussion des Gesetzesentwurfs von Interesse sind, oder sich durch unsere Stellungnahme Fragen ergeben, so stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

Wir hoffen, mit der vorliegenden Stellungnahme nützliche Empfehlungen gegeben zu haben und hoffen, dass entsprechende Anpassungen umgesetzt werden. 
[bookmark: _Toc166776021]So funktioniert das Begutachtungsverfahren
Ein vorparlamentarisches Begutachtungsverfahren findet statt, bevor ein Gesetzesentwurf (meistens seitens eines Ministeriums) in den Nationalrat eingebracht wird. Es ist ein Teil des Gesetzgebungsprozesses und dient dazu, interessierten Kreisen (Unternehmen, Interessenvertretungen, NGOs, etc.) und der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, zu einem geplanten Gesetz Stellung zu nehmen und ihre Meinung, Anregen oder Bedenken vorzubringen.
Eingehende Stellungnahmen werden von den zuständigen Ministerien ausgewertet und gegebenenfalls bei der weiteren Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs berücksichtigt.  
Anschließend gelangt der Gesetzesentwurf gegebenenfalls zur Abstimmung in den Ministerrat (koordinierendes Meeting der Bundesregierung), oder es wird alternativ informell darüber innerhalb der Regierung abgestimmt.  Danach wird der überarbeitete Ministerialentwurf dem Nationalrat (NR) als Regierungsvorlage zugewiesen. Nachdem die Regierungsvorlage im Nationalrat eingebracht wurde, wird er an die Mitglieder des NR verteilt. Nach einer möglichen Ersten Lesung im Plenum (nicht verpflichtend) muss der Präsident des NR den Antrag einem Ausschuss (in diesem Fall dem Gesundheitsausschuss) zuweisen. Nachdem im Ausschuss über die Regierungsvorlage abgestimmt wurde, geht diese zurück ins Plenum und in die Zweite Lesung. Hierbei ist meistens das zuständige Mitglied der Bundesregierung anwesend und alle Parteien diskutieren nochmals den Gesetzesentwurf. Hier ist es noch möglich, Änderungen des Gesetzesentwurfs zu beantragen. Am Ende der zweiten Lesung stimmt der NR über den Gesetzesentwurf und über eingebrachte Abänderungen ab.  In der Dritten Lesung wird über den gesamten Entwurf abgestimmt. Hier können nur noch formale Fehler geändert werden. Wird ein Gesetzesentwurf in Dritter Lesung angenommen, liegt ein Gesetzesbeschluss des NR vor.  Der NR übermittelt anschließend den Gesetzesbeschluss an den Bundesrat, wobei dieser prüft, ob ein Mitwirkungsrecht vorliegt. Sollte ein solches bestehen, setzt sich der Weg des Gesetzesvorschlags im Bundesrat fort. Der BR hat grundsätzlich ein suspensives Vetorecht, welches aber durch Beharrungsbeschlüsse des NR überwunden werden kann. Sobald der BR dem Gesetzesentwurf zustimmt, wird dieses dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt und anschließend im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.  
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